
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2004/5/26 2001/08/0182
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.2004

Index

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §16 Abs3 idF 1987/615;

Rechtssatz

Die in den Materialien zu § 16 Abs. 3 AlVG (282 Blg XVII GP NR, 9) vorgenommene, beispielhafte Aufzählung ("zB

Verehelichung, Begräbnis von Familienangehörigen"), schließt die Nachsicht bei Teilnahme an anderen nach

Herkommen und Sitte bedeutenden Familienereignissen nicht aus (Hinweis Dirschmied/Pfeil, AlVG, 4. Erg-Lfg. § 16

Erl.6.2).
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